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Anpassung von Verordnungen aufgrund der Einführung biometrischer Daten im Aus­
länderausweis (Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands) 

Eröffnung der Vernehmlassung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 26. Mai 2010 das Eidgenössische Justiz- und Poli­
zeidepartement beauftragt, ein Vernehmlassungsverfahren über die Anpassung verschiede­
ner Verordnungen durchzuführen, die aufgrund der Einführung biometrischer Daten Im Aus­
länderausweis erforderlich geworden ist. 

Die Schweiz führte am 12. Dezember 2008 auf Grundlage der Verordnung (EG) 
Nr. 1030/2002^ den Aufenthaltstitel für Drittstaatsangehörige im einheitlich gestalteten 
Schengen-Format ein. Am 19. November 2009 genehmigte der Bundesrat die Botschaft^ 
betreffend die Übernahme der Verordnung (EG) Nr. 380/2008^ und die entsprechenden Ge­
setzesänderungen. Basierend auf dieser Verordnung werden im Aufenthaltstitel für Dritt­
staatsangehörige biometrische Daten (Gesichtsbild und Fingerabdrücke) eingeführt. 

Grundsätzlich muss die Schweiz ab dem 20. Mai 2011 biometrische Ausweise mit einem 
Gesichtsbild ausstellen können und ab Mai 2012 müssen die Ausweise auch die Finger­
abdrücke enthalten. Aus praktischen Gründen Ist vorgesehen, beide biometrischen Merkma­
le spätestens Im Mai 2011 umzusetzen. 
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